
Geschäftsordnung 

Präambel 

Die LEADER-Aktionsgruppe „Regionalentwicklung 

Mittleres Oberschwaben e.V.“ (Kurzform: REMO) hat 

sich gebildet, um im LEADER-Fördergebiet Mittleres 

Oberschwaben 

• Ein Aktionsprogramm im Einklang mit den Vorga-

ben seitens der EU und des Landes Baden-Würt-

temberg zum Förderprogramm LEADER zu ent-

wickeln und umzusetzen. 

• Sich für die Förderung einer nachhaltigen zu-

kunftsfähigen Entwicklung der ländlichen Infra-

struktur, die Diversifizierung und Steigerung der 

Wertschöpfung im ländlichen Raum, sowie die 

Entwicklung des sozialen und kulturellen Lebens 

und des Umwelt- und Kulturlandschaftsschutzes 

in der Region zu engagieren. 

• Geeignete Projekte Dritter ideell und materiell 

durch die Einwerbung und Zuweisung von För-

dergeldern aus dem LEADER-Programm der Eu-

ropäischen Union sowie von Bund- und Landes-

mitteln (z.B. Regionalbudget) zu unterstützen. 

• Vernetzungen und Netzwerke aufzubauen, die zu 

einer eigenständigen und selbstverantwortlichen 

Zukunftsgestaltung beitragen. Die Netzwerke 

umfassen Kommunen, nicht-staatliche Organisa-

tionen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unter-

nehmen sowie Bürgerinnen und Bürger. In glei-

cher Weise beteiligt sie sich an bestehenden oder 

aufzubauenden Netzwerken mit vergleichbarer 

Zielsetzung. 

• Über die Geschäftsstelle (Regionalmanagement) 

eine aktive Projektberatung und -begleitung, eine 

breite Öffentlichkeitsarbeit sowie die Begleitung 

von Beteiligungsformaten abzusichern. 

Die verschiedenen Steuerungs- und Beteiligungs-

strukturen von REMO sowie der Zugang zur Förde-

rung stehen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie 

Partnerinnen und Partnern aus unterschiedlichen öf-

fentlichen und sozio-ökonomischen Bereichen offen. 

Die LAG verpflichtet sich, bei allen Prozessen trans-

parent zu handeln und ist bestrebt, gleichstellungsori-

entiert und gendersensibel zu handeln. 

Zur Ausübung ihrer Tätigkeiten hat sich die Aktions-

gruppe diese Geschäftsordnung gegeben. Sie be-

gründet sich über den § 10 der Satzung vom 

18.07.2023. 

 

 

 

§ 1 Struktur der LAG „Regionalentwicklung Mittle-

res Oberschwaben“ 

(1) REMO besteht aus den Gremien „Vorstand-

schaft“, „Steuerungskreis“ und „Mitgliederver-

sammlung“. Diesen ist eine Geschäftsstelle (Re-

gionalmanagement) zugeordnet. 

(2) Vorstandschaft: Die Vorstandschaft besteht aus 

dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsit-

zenden, dem Schatzmeister und zwei Beisitzern. 

Die weiteren Modalitäten zur Wahl sowie den Zu-

ständigkeiten innerhalb des Vorstandes sind in 

§§ 7-8 der Vereinssatzung geregelt. 

(3) LEADER-Steuerungskreis: Der LSK hat die Auf-

gabe, die Zielerreichung des Regionalen Ent-

wicklungskonzepts zu steuern, zu evaluieren und 

fortzuschreiben. Ein wesentlicher Teil besteht in 

der Bewertung und Auswahl von Projekten. Ge-

meinsam mit dem Regionalmanagement ist ein 

Aktionsplan festzulegen. Die weiteren Modalitä-

ten der Tätigkeit des Auswahlgremiums sind in § 

2 geregelt. 

 

§ 2 LEADER-Steuerungskreis/Auswahlgremium 

(1) Gemäß der Satzung besteht das Auswahlgre-

mium „LEADER-Steuerungskreis (LSK)“ aus 

dem Vorstand und mindestens 15 weiteren Per-

sonen. Weitere beratende, nicht stimmberech-

tigte Personen können von der LAG berufen wer-

den, z.B. die Sprecher vorhandener Netzwerke, 

Arbeitsgruppen, Behördenvertreter oder externe 

Fachleute. 

(2) Im LSK sind Mitglieder der drei Interessengrup-

pen „Öffentlicher Sektor“, „Wirtschaft“, sowie „Zi-

vilgesellschaft“ vertreten. Keine Interessen-

gruppe darf einen Anteil von mehr als 49 % ein-

nehmen. Der Frauenanteil im Gremium liegt bei 

mindestens 40 % der Mitglieder. Im Entschei-

dungsgremium ist ein Jugendvertreter oder eine 

junge Person unter 40 Jahren zu Beginn der För-

derperiode vertreten.  

(3) Die Aufgaben des LSK sind: 

• Den Vorsitz und den Stellvertreter zu wählen 

und zu entlasten, 

• Die Zielerreichung der LEADER-Entwick-

lungsstrategie zu steuern zu evaluieren und 

fortzuschreiben, 



• Transparente Projektbewertungskriterien 

hierfür zu erarbeiten und zu verabschieden 

und die Projekte nach diesen zu bewerten, 

auszuwählen und zu priorisieren, 

• Die Abwicklung weiterer Förderinitiativen zur 

Umsetzung der regionalen Zielstellungen 

(z.B. Regionalbudget), 

• Eine breite bürgerliche Beteiligung abzusi-

chern über Fach- und Projektgruppen, Netz-

werke und andere Arbeitsformen (z. B. Betei-

ligungsplattform) einzurichten und zu unter-

stützen, 

• Die gebiets- sowie länderübergreifenden und 

transnationalen Projekte zu forcieren, 

• Jahresberichte und Monitoring Ergebnisse 

des Regionalmanagements entgegenzuneh-

men und zu bestätigen, 

• In Phasen der Neukonzeptionierung den Pro-

zess der Strategieentwicklung zu begleiten. 

(4) Die Mitgliedschaft im LSK beginnt auf Antrag und 

die bestätigende Wahl, verbunden mit der Unter-

zeichnung dieser Geschäftsordnung sowie der 

Erklärungen zum Datenschutz und zur Anzeige 

von Interessenkonflikten. 

(5) Das Amt eines LSK-Mitglieds endet mit dem 

Ende der Wahlperiode, durch Tod, Amtsniederle-

gung oder Abberufung. Eine Amtsniederlegung 

ist unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

gegenüber dem Vorstand der LAG schriftlich zu 

erklären. Eine Abberufung kann bei mehrfacher 

Missachtung der Vorgaben des Regionalen Ent-

wicklungskonzeptes sowie beim Verstoß gegen 

die Datenschutzerklärung oder die freiheitlich-de-

mokratische Grundordnung durch den Vorstand 

erfolgen. 

(6) Scheidet ein Mitglied des LSKs während der 

Amtsperiode aus, so kann der LSK ein Ersatzmit-

glied vorschlagen. Dieser Vorschlag muss im 

LSK eine Mehrheit finden. In dieser Zeit bleibt der 

Bereich unbesetzt 

(7) Die Sitzungen des LSK finden bei Bedarf, min-

destens jedoch zweimal im Jahr statt. 

(8) Der LSK muss innerhalb eines Monats einberu-

fen werden, wenn mindestens drei Mitglieder die 

Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. 

(9) Den Mitgliedern muss mindestens zwei Wochen 

vor der jeweiligen Sitzung des LSK die Einladung 

unter Angabe von Zeit und Ort der Sitzung und 

der Tagesordnung mit allen Beschlussvorlagen 

und Vorabinformationen per E-Mail zugehen und 

auf der Webseite www.re-mo.org bekanntgege-

ben werden. 

(10) Über die LSK-Sitzung ist eine Niederschrift anzu-

fertigen und diese innerhalb von sechs Wochen 

den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. Die Nie-

derschriften enthalten Zeit und Ort der Sitzung, 

die Namen der Teilnehmer, die Tagesordnung 

sowie den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse 

sowie Abstimmungsart und Abstimmungsergeb-

nis. Außerdem werden die Beschlussfähigkeit 

und die jeweiligen Abstimmungsverhältnisse von 

privaten und öffentlichen Vertretern festgehalten. 

Die ordentlichen Mitglieder können verlangen, 

dass ihre Erklärungen in der Niederschrift festge-

halten werden. Verantwortlich dafür ist der Vorsit-

zende.  

 

§ 3 Beschlussfassung 

(1) Jede anberaumte Sitzung ist beschlussfähig, 

wenn ordnungsgemäß per E-Mail mit einer Frist 

von zwei Wochen eingeladen wurde sowie min-

destens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend und davon keine der drei Interessen-

gruppen > 49 % einnimmt. 

(2) Ist eine Sitzung nicht beschlussfähig, kann der 

Vorsitzende oder sein Stellvertreter entscheiden, 

ob eine zweite Sitzung einberufen oder ein 

schriftliches Beschlussverfahren initiiert wird. Die 

zweite Versammlung ist dann stets beschlussfä-

hig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine 

Stimme. Bei der Beschlussfassung entscheidet 

die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfa-

che Mehrheit). Bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Vorsitzenden des Auswahl-

gremiums oder des von diesem mit der Sitzungs-

leitung beauftragten Vertreters. 

(4) Die Stimmabgabe erfolgt grundsätzlich offen. Auf 

Antrag kann das Auswahlgremium jedoch auch 

eine geheime Abstimmung beschließen. 

(5) Bei Verhinderung einer stimmberechtigten Per-

son kann dessen gewählter Stellvertreter oder 

Stellvertreterin an der Stimmabgabe beteiligt wer-

den. Ist dieser ebenfalls verhindert, kann die 

stimmberechtigte Person (Hauptsitz) ihre Stimme 

einem anderen Mitglied der LAG mit einer Voll-

macht innerhalb der gleichen Interessengruppe 

übertragen. Einem Mitglied kann nur eine 



Vollmacht übertragen werden. Die Vertretungs-

vollmachten sind zu den Akten zu nehmen. 

(6) Entscheidungen können auch im Rahmen von 

Webmeetings oder im schriftlichen Beschlussver-

fahren (Post, E-Mail) getroffen werden. Bei den 

Umlaufverfahren ist eine angemessene Rück-

meldefrist anzugeben. Beschlussfähigkeit und 

Abstimmungsverhalten unterliegen den Bestim-

mungen für LAG-Sitzungen. Bei schriftlichen Be-

schlussverfahren sind keine Stimmübertragun-

gen möglich. 

 

§ 4 Interessenkonflikt 

(1) Mitglieder des Entscheidungsgremiums sind von 

den Beratungen und Entscheidungen zur Projek-

tauswahl im Entscheidungsgremium ausge-

schlossen, wenn sie persönlich beteiligt oder von 

diesem direkt betroffen sind. Liegt eine Befan-

genheit bei Mitarbeiterinnen des Regionalmana-

gements vor, dürfen sie sich weder im Vorfeld 

noch während der Beratung und/oder Abstim-

mung am Verfahren beteiligen. Betroffene Mit-

glieder des Auswahlgremiums bzw. Mitarbeiterin-

nen des Regionalmanagements sind verpflichtet, 

Befangenheitstatbestände dem Vorsitzenden 

rechtzeitig anzuzeigen. 

(2) Eine persönliche Beteiligung eines Mitglieds liegt 

vor, wenn die Projektentscheidung ihm selbst, 

Angehörigen oder einer von ihm vertretenen na-

türlichen oder juristischen Person des Privat-

rechts einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 

verschaffen wurde. Die Regelung des § 20 

LVwVfG ist analog anzuwenden. 

(3) Eine persönliche Beteiligung liegt auch vor, wenn 

ein Mitglied des Entscheidungsgremiums we-

sentlich an der Entstehung des Vorhabens betei-

ligt ist. Hierzu zählt nicht die Beteiligung an Bera-

tung durch Fachausschüsse oder/und Beiratssit-

zungen. In den Fällen, in denen eine LAG selbst 

Projektträger ist, stellt die Tatsache, dass das 

Entscheidungsgremium nach dem üblichen Ver-

fahren eine Auswahlentscheidung trifft, grund-

sätzlich keinen Interessenkonflikt dar. 

(4) Bei einem kommunalen Vertreter (z.B. Bürger-

meister, Landrat) oder einem anderen öffentli-

chen Vertreter liegt kein Interessenkonflikt vor, 

wenn das Projekt nicht mit einem unmittelbaren 

persönlichen Vor- oder Nachteil für ich selbst o-

der seine Angehörigen verbunden ist. Wirkt sich 

ein Projekt auf die Gebietskörperschaft oder öf-

fentliche Stelle aus, die er vertritt (bspw., weil das 

Projekt örtlich innerhalb der Grenzen der Ge-

bietskörperschaft liegt), ist dadurch alleine noch 

kein Interessenkonflikt begründet. In diesem Fall 

darf er an Beratung und Abstimmung im Ent-

scheidungsgremium über das Projekt teilneh-

men. 

(5) Ist eine von einem Mitglied des Auswahlverfah-

rens vertretende Gebietskörperschaft oder sons-

tige juristische Person jedoch Antragsteller bzw. 

Projektträger, ist eine Stimmberechtigung des je-

weiligen Mitglieds im Entscheidungsgremium zu 

versagen. 

(6) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteili-

gung ausgeschlossenen Mitglieds an einer Aus-

wahlentscheidung hat grundsätzlich jedoch nur 

dann die Ungültigkeit der Projektauswahlent-

scheidung zur Folge, wenn diese Mitwirkung für 

das Abstimmungsergebnis entscheidend war. 

 

§ 5 Projektauswahl und Auswahlentscheidung 

(1) Bei der Auswahlentscheidung über Projekte darf 

keine der drei Interessengruppen („Öffentlicher 

Sektor“, „Wirtschaft“ und „Zivilgesellschaft“) ei-

nen Anteil von mehr als 49 % einnehmen. Es zäh-

len die an der Abstimmung (Stimmabgabe oder 

Enthaltung) beteiligten Stimmberechtigten. Die 

Beschlussfähigkeit (Anwesenheit einschließlich 

evtl. schriftlich vorgelegter Voten) ist für jede Aus-

wahlentscheidung zwingend erforderlich.  

(2) Das Regionalmanagement trägt dafür Sorge, 

dass dem Auswahlgremium nur solche Projekte 

zur Beschlussfassung vorgelegt werden, die 

grundsätzlich förderfähig nach den Bestimmun-

gen der Europäischen Union und des Landes Ba-

den-Württemberg sind. 

(3) Das Auswahlgremium entscheidet über jedes 

Projekt auf Grundlage der von ihm selbst be-

schlossenen Projektauswahlkriterien und einem 

darauf basierenden gewichteten Punktesystem. 

(4) Jedes förderfähige Vorhaben muss dem Aus-

wahlgremium zur Entscheidung vorgelegt wer-

den. Eine Vorauswahl der Vorhaben ist nicht zu-

lässig. Zudem müssen bei jedem Vorhaben alle 

Projektauswahlkriterien angewendet werden. 

(5) Zum besonderen Schutz der privaten Antragstel-

ler werden, seit Inkrafttreten der Datenschutz-



Grundverordnung (DSGVO), alle personenbezo-

genen Daten in den Unterlagen der förderfähigen 

Vorhaben unkenntlich gemacht. 

(6) Die Förderwürdigkeit eines Vorhabens ist ledig-

lich dann gegeben, wenn die dafür festgelegte 

Anzahl von 13 Punkten (Mindestpunktzahl) er-

reicht wird. 

(7) Das Regionalmanagement bzw. ein von der LAG 

festgelegter Fachausschuss kann einen Bewer-

tungsvorschlag als Diskussionsgrundlage unter-

breiten. 

(8) Die Anwendung der Auswahlkriterien und die da-

bei festgestellte Punktzahl je Vorhaben führen zu 

einem Ranking der Vorhaben. Die Vorhaben wer-

den sodann in der Reihenfolge des Rankings und 

unter Beachtung des ausgelobten Mittelvolu-

mens durch Beschluss ausgewählt. Falls zwei o-

der mehr Projekte die gleiche Punktzahl erhalten, 

wir die interne Reihenfolge dieser Projekte durch 

folgende priorisierte Zusatzregelungen bestimmt: 

Zuschlag an das Projekt, welches den niedrige-

ren Zuschussbedarf aufweist. Sollte auch hier ein 

Gleichstand bestehen, gilt: private Projekte vor 

kommunalen Projekten. 

(9) Für Vorhaben, die zwar die Mindestpunktzahl er-

reichen, für die aber keine Mittel mehr zur Verfü-

gung stehen, besteht die Möglichkeit 

• Des Nachrückens entsprechend des Ran-

kings bis zur Veröffentlichung des nächsten 

Aufrufs zur Einreichung von Projektvorschlä-

gen. 

• Können gleichberechtigt an der nächsten Aus-

wahlrunde teilnehmen. Hierfür ist jedoch eine 

erneute Antragstellung erforderlich. 

• Vorhaben, die bei Anwendung der Auswahl-

kriterien die Mindestpunktzahl nicht erreichen, 

sind nicht förderwürdig. 

(10) Das Ranking und die daraus folgende Auswahl-

entscheidung können nur von den Angaben aus-

gehen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung rele-

vant sind. Ergeben sich im Rahmen der Antrag-

stellung bzw. nach Bewilligung wesentliche Än-

derungen eines Projekts, informieren die zustän-

digen Stellen (RP) das Regionalmanagement 

über die Änderungen. 

(11) In den folgenden Fällen bedarf es dann eines er-

neuten Beschlusses des Auswahlgremiums, 

ohne dass sie erneut einem Ranking unterzogen 

werden: 

• Bei wesentlichen Änderungen des Projektin-

halts, 

• Bei Kostensteigerungen, die mehr als 15 % 

des beschlossenen Zuschussbetrages umfas-

sen. Sind die gesteigerten Kosten geringer als 

15 % ist eine Zustimmung des Vorsitzenden 

ausreichend. 

(12) Nach Abschluss einer Auswahlsitzung informiert 

das Regionalmanagement die Antragsteller, de-

ren Vorhaben zur Beratung in der Auswahlsit-

zung vorgelegen haben, über das Ergebnis der 

Abstimmung. Die Antragsteller der Vorhaben, die 

anhand des Rankings zur Forderung ausgewählt 

wurden, werden über das weitere Antragsverfah-

ren informiert. Die Antragsteller der abgelehnten 

Vorhaben, erhalten ein Schreiben, in dem die Ab-

lehnung kurz begründet und auf die Möglichkeit 

eines Widerspruchs hingewiesen wird. Hierfür ist 

folgender Textbaustein anzuwenden: „Sollten Sie 

allerdings mit der Entscheidung der Aktions-

gruppe nicht einverstanden sein, so steht es 

Ihnen frei, die Bewilligung Ihres abgelehnten Vor-

habens dennoch unmittelbar bei der zuständigen 

Bewilligungsstelle RP Tübingen zu beantragen. 

Die Bewilligungsstelle wird dann über Ihren An-

trag mit einem rechtmäßigen Bescheid entschei-

den.“ 

(13) Alle Entscheidungen des Auswahlgremiums (die 

Priorisierungsliste, die Beschlüsse etc.) werden 

in geeigneter und nachvollziehbarer Art und 

Weise dokumentiert und vom Vorsitzenden des 

Auswahlgremiums unterzeichnet. Außerdem sind 

alle Verfahrensschritte, die zur Vorbereitung die-

ser Entscheidungen beigetragen haben (korrek-

ter Projektaufruf etc.) als auch die Nachbereitung 

(Information der Öffentlichkeit über Auswahlent-

scheidungen und Ablehnungsschreiben) in ge-

eigneter und nachvollziehbarer Art und Weise 

vom Regionalmanagement zu dokumentieren. 

Dafür sind – soweit verfügbar – einheitliche For-

mulare des Referat 45 des Ministeriums für Er-

nährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz zu verwenden, andernfalls vom Regional-

management geeignete eigene Vorlagen zu er-

stellen. 

(14) LAG-eigene Vorhaben werden ebenfalls auf der 

Grundlage der Projektauswahlkriterien und des 

Projektbewertungsbogens beurteilt. Sie sind je-

doch nur förderfähig, wenn sie in besonderer 

Weise zur Umsetzung des REK beitragen. Be-

gründung ist erforderlich. 



§ 6 Transparenz 

(1) Um auch die Transparenz des Projektauswahl-

verfahrens sicherzustellen, wird die Öffentlichkeit 

von der LAG über ihre Webseite www.re-mo.org 

durch die Veröffentlichung dieser Grundinforma-

tionen umfassend informiert (jeweils geltende 

Fassung): 

• Vereinssatzung 

• Regionales Entwicklungskonzept (REK) und 

deren Fortschreibung 

• Projektaufrufe mit deren Inhalten und Antrags-

terminen 

• Projektdatenblatt 

• Projektbewertungsbogen mit seinen Projek-

tauswahlkriterien 

• Besetzung des Auswahlgremiums 

• Aktuelle Geschäftsordnung des LSK 

• Fördermöglichkeiten und deren Grundvoraus-

setzungen 

(2) Auf der Internetseite sollen weitere Informationen 

im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit und des Leis-

tungsnachweises zu finden sein: 

• Darstellung einzelner Projekte zur Veran-

schaulichung 

• Veranstaltungen und die Dokumentation der 

Beiträge bzw. Ergebnisse 

 

§ 7 Projektaufrufe EU-LEADER-Mittel 

(1) Mit einem Vorlauf von i.d.R. acht Wochen, aber 

mindestens drei Wochen, vor jeder Auswahlent-

scheidung veröffentlicht das Regionalmanage-

ment im Auftrag des Auswahlgremiums einen 

Projektaufruf mindestens über die Webseite des 

Vereins (www.re-mo.org). 

(2) Darin werden potenzielle Projektträger über das 

bestehende Förderangebot informiert. Dieser 

Projektaufruf enthält die folgenden Informatio-

nen: 

• Datum des Aufrufs 

• Stichtag für die Einreichung der Anträge 

• Voraussichtlicher Auswahltermin 

• Adresse für die Einreichung der Anträge und 

weitere Informationen und Fragen zum Aufruf 

• Themenbereiche (z.B. gesamtes REK oder 

einzelne Ziele/Maßnahmen bzw. Handlungs-

felder), für welche Anträge eingereicht werden 

können 

• Höhe des EU-Budgets, das für diesen Aufruf 

bereitsteht 

• Hinweise auf die geltenden Auswahlkriterien 

(3) Das Auswahlgremium wird mit einer Frist von 14 

Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung und 

ausreichender Vorabinformation zu den vorge-

legten Projektenanträgen einberufen/eingeladen. 

Nicht zum Versandtermin der Einladung vorlie-

gende Unterlagen können ausnahmsweise per E-

Mail nachgereicht oder auch als Tischvorlage in 

der Sitzung vorgelegt werden. 

 

§ 8 Projektaufrufe Regionalbudget 

(1) Mit einem Vorlauf von mindestens acht Wochen 

vor jeder Auswahlentscheidung informiert das 

Regionalmanagement im Auftrag des Auswahl-

gremiums die Öffentlichkeit innerhalb des Akti-

onsgebietes in geeigneter Weise über die anste-

hende Auswahlrunde, mindestens über die Web-

seite des Vereins (www.re-mo.org). Diese Veröf-

fentlichung enthält mindestens die folgenden In-

formationen: 

• Stichtag für die Einreichung der Anträge 

• Voraussichtlicher Auswahltermin 

• Adresse für die Einreichung der Anträge und 

weitere Informationen und Fragen zum Aufruf 

• Hinweise auf die geltenden Auswahlkriterien 

(u.a. Bagatellgrenze) 

(2) Die Bagatellgrenze für Kleinprojekte des Regio-

nalbudgets ist auf eine Mindestfördersumme von 

1.600 Euro festgelegt. Sie ist, wie die Obergrenze 

von 20.000 Euro bindend. 

(3) Das Auswahlgremium wird mit einer Frist von 14 

Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung und 

ausreichender Vorabinformation zu den vorge-

legten Projektanträgen einberufen. Nicht zum 

Versandtermin der Einladung vorliegende Unter-

lagen können ausnahmsweise per E-Mail nach-

gereicht oder auch als Tischvorlage in der Sit-

zung vorgelegt werden. 

(4) Das Regionalmanagement ist im Rahmen der 

Abwicklung des Regionalbudgets auf LAG-

Ebene berechtigt  

• Zur Prüfung des Förderantrags 

• Zur Absprache der Vertragsbedingungen 

• Zum Abschluss des Vertrages zur Durchfüh-

rung einer Einzelmaßnahme im Rahmen des 

Regionalbudgets 



• Zur Prüfung des Zahlungsantrags, Kontrolle 

und Inaugenscheinnahme sowie Auszahlung 

(5) Der Vorstand ist für die Geltendmachung der 

Rechte bei Vertragsstörungen zuständig. 

(6) Sollte ein zur Förderung ausgewähltes Projekt 

zurückgezogen werden oder bei der Abrechnung 

eines Projektes die Projektkosten deutlich niedri-

ger ausfallen als ursprünglich bewilligt und 

dadurch wieder Mittel frei werden, rückt das/rü-

cken die in der Priorisierungsliste oben ste-

hende/n Projekt/e automatisch nach. Ein Projekt 

kann nur nachrücken, wenn es noch in das zur 

Verfügung stehende Budget passt und im laufen-

den Kalenderjahr umgesetzt werden kann, an-

sonsten rückt das nächste Projekt auf der Priori-

sierungsliste nach. Für die Auswahl der/s nach-

gerückten Projekte/s muss dementsprechend 

kein neuer Beschluss gefasst werden. 

 

§ 9 Aufgaben des LEADER-Regionalmanagements 

(1) Die Aufgaben des LEADER-Regionalmanage-

ments können auf mehrere Personen verteilt wer-

den. Per Arbeitsplatzbeschreibung oder Dienst-

leistungsverträge werden diese im Einzelfall kon-

kretisiert. 

(2) Die Geschäftsstelle ist bis auf weiteres am Ge-

meindeverwaltungsverband Altshausen angesie-

delt. 

(3) Das Regionalmanagement arbeitet auf Grund-

lage der Geschäftsordnung und nach Weisung 

des Vorsitzenden. Die Geschäftsführerin hat den 

Vorsitzenden über alle wesentlichen Vorfälle und 

Entwicklungen rechtzeitig zu informieren und ggf. 

Genehmigungen, Zustimmungen und Weisungen 

einzuholen. Sitzungsunterlagen und Vorgehens-

weisen sind mit dem Vorsitzenden abzustimmen. 

(4) Ihre Tätigkeit erstreckt sich über das gesamte, im 

Regionalen Entwicklungskonzept (REK) be-

nannte LEADER-Gebiet Mittleres Oberschwa-

ben. Die Aufgaben des Managements sind vor al-

lem: 

• Unterstützung der LAG und des LSK bei der 

Umsetzung des REK und dessen Fortschrei-

bung 

• Unterstützung des LSK bei der Projektaus-

wahl („Pass- und Förderwürdigkeit“) zur Um-

setzung des Regionalen Entwicklungskon-

zepts und dem Erstellen von Priorisierungslis-

ten 

• Information der Öffentlichkeit zum Umset-

zungsstand des Regionalen Entwicklungskon-

zepts insbesondere durch eine aktuelle Web-

seite 

• Organisation, Begleitung der Durchführung 

und Dokumentation der LSK-Sitzungen in An-

lehnung an die Geschäftsordnung 

• Beratung bzw. Begleitung der Antragstellerin-

nen und Antragsteller im Hinblick auf Vollstän-

digkeit und Umsetzbarkeit von Vorhaben 

• Unterstützung von Akteurinnen und Akteuren 

bei der Erschließung weitere Finanzierungs-

möglichkeiten (u.a. Fördermittel, Zeit- und 

Geldengagement von Bürgern und Unterneh-

men) 

• Monitoring der Ergebnisse und je nach Be-

schluss der LAG auch die Durchführung von 

Evaluierungen zum Umsetzungsstand des 

Regionalen Entwicklungskonzepts und die 

Einbeziehung der Bevölkerung (z.B. Selbste-

valuierung) 

• Begleitung von Kooperationsprojekten, soweit 

diese Aufgabe nicht vom jeweiligen Projekt-

management wahrgenommen wird 

• Durchführung des Berichtswesens, insbeson-

dere das Erstellen der Jahresberichte und der 

Tätigkeitsbericht 

• Organisation des gemeinsamen Vorgehens 

mit den Landkreisen, den Bewilligungsbehör-

den und den lokalen Akteurinnen und Akteu-

ren bei der integrierten ländlichen Entwicklung 

der Region 

• Aktive Mitarbeit im LEADER-Netzwerk Baden-

Württemberg 

• Organisation der Schulung einschl. der Teil-

nahme an zentralen Veranstaltungen von 

LAG-Mitgliedern und interessierten Bürgerin-

nen und Bürgern 

• Umfassende und nachvollziehbare Dokumen-

tation der Entscheidungsprozesse, insbeson-

dere der Projektauswahlverfahren und deren 

sicheren Archivierung. 

 

Inkrafttreten 

Die neue Geschäftsordnung des Entscheidungsgremi-

ums tritt am 19.07.2023 in Kraft und wird mit Be-

schluss der Mitgliederversammlung vom 18.07.2023 

für gültig erklärt. 


